
Der Kompetenzkreis Ärztliche Psychotherapie 
des bvvp heißt Sie herzlich willkommen!

ÄRZTLICHE  
PSYCHOTHERAPEUT*INNEN

– WIR UNTERSTÜTZEN SIE 

bvvp e.V. 
Bundesverband der  
Vertragspsychotherapeuten 
Württembergische Straße 31 
10707 Berlin

Telefon 030 88725954 
Telefax 030 88725953 
E-Mail bvvp@bvvp.de
www.bvvp.de

 bvvp: @bvvp_bund  
 Junges Forum: @bvvp_JF  
 Bundesverband der 
Vertragspsychotherapeuten e. V. 

IHR ENGAGEMENT IST WILLKOMMEN! 

Als bvvp-Mitglied können Sie auf die Gestaltung der Zu-
kunft unseres Berufsstands Einfluss nehmen. Engagieren 
Sie sich in Ihrem Landesverband! Als föderale Interessen-
vertretung sind wir nah bei unseren Mitgliedern. Wir ma-
chen uns besonders stark für den psychotherapeutischen 
Nachwuchs, gerade im ärztlichen Bereich.  

Sie interessieren sich für Berufspolitik? Wenden Sie sich an 
den bvvp, und erheben Sie Ihre Stimme für die Psychothe-
rapie bei den Ärztekammern oder KVen. Unterstützen Sie 
unser gemeinsames Anliegen durch Ihre Mitgliedschaft.

WERDEN SIE MITGLIED! 

Wir freuen uns, wenn wir Sie als neues Mitglied im bvvp 
begrüßen dürfen. Senden Sie eine E-Mail an den Kom-
petenzkreis Ärztliche Psychotherapie im bvvp. Kontakt: 
bvvp@bvvp.de

Infos zum  

Mitgliedsbeitrag? 

WENDEN SIE SICH  

BITTE AN IHREN 

 LANDESVERBAND



ÜBER UNS

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten – 
kurz bvvp – ist der einzige Verband, der sich berufsgrup-
pen- und verfahrensübergreifend für die Interessen aller 
Vertragspsychotherapeut*innen einsetzt. In ihm haben 
sich über 5.600 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psy-
chologische Psychotherapeut*innen sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkannten 
Richtlinienverfahren zusammengeschlossen. Er trägt damit 
maßgeblich zum Zusammenwirken der drei Berufsgruppen 
bei. Integration ist der zentrale Gedanke unseres berufspo-
litischen Handelns.
 
Ärztliche Psychotherapeut*innen werden dringend ge-
braucht. Ihr Aufgabengebiet ist weitaus breiter, als es 
vielen bekannt ist. Wir möchten die Vielseitigkeit sichtbar 
machen, die Besonderheiten aufzeigen und Ärzt*innen, die 
sich für Psychotherapie interessieren, Unterstützung geben.
  
Die Ärztliche Psychotherapie verbindet in besonderer Wei-
se Psyche und Soma. Dies ist von unschätzbarem Wert und 
darf nicht verloren gehen. Niedergelassene und angestell-
te Ärztliche Psychotherapeut*innen müssen unter guten 
Bedingungen arbeiten können. Wir setzen uns ein für die 
Qualität der Versorgung, eine angemessene Honorierung 
der psychotherapeutischen Leistungen, eine gute Aus- und 
Weiterbildung sowie die fachlich fundierte Weiterentwick-
lung der Psychotherapie.

Wir begleiten unsere Mitglieder mit unserem Service vom 
Studium bis zum Ausstieg aus dem Beruf. Weil wir föderal 
aufgestellt sind, können wir Besonderheiten vor Ort be-
rücksichtigen und mitgestalten. Der regional differenzierte 
Blick ermöglicht uns Weitblick auf Bundesebene.
 
Lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen und
werden Sie Mitglied im bvvp!

PROFITIEREN SIE VON: 

• Individueller Beratung zu Fragen der Weiterbildung in 
Psychotherapie, der Bedarfsplanung und Niederlassung 
in Einzel- oder Gemeinschaftspraxis und Formen der 
Kooperation in der Praxis 

• Regelmäßigen Informationen zu allen aktuellen Fragen 
der Niedergelassenen per Rundschreiben, Newsletter 
oder durch unser vierteljährlich erscheinendes Magazin 
PPP –Psychotherapie in Politik und Praxis 

• Unseren informativen Druckschriften und 
Seminaren zum Berufs- und Sozialrecht, zum Abrech-
nungs-Knowhow (EBM) oder auch zu Versicherungen 

• Unterstützung in Widerspruchverfahren gegen  
Honorarbescheide 

• Musterverträgen zur Praxisübernahme, Anstellungen 
sowie Dokumentationsvorlagen oder Patienteninforma-
tionen 

• Unserem Qualitätsmanagementsystem für  
Psychotherapeut*innen q@bvvp 

• Der Vernetzung mit Kolleg*innen vor Ort durch Stamm- 
tische oder Seminare in Ihrem Landesverband  

• Vergünstigungen, unter anderem beim Abschluss von 
Versicherungen, sowie Rabatten zum Beispiel beim Kauf 
von Büromaterial, Software oder Kartenlesegeräten

SERVICE FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE 

Der Bedarf an Psychotherapie bleibt hoch, Ärztliche 
Psychotherapeut*innen werden dringend gebraucht.  Sie 
haben als (angehende*r) Arzt oder Ärztin Interesse an der 
Psychotherapie? Als Fachärztin/Facharzt in einem psycho-
therapeutischen Fachgebiet können Sie ein ebenso befrie-
digendes wie sinnstiftendes Berufsfeld finden.
  
Wir bieten Fachärzt*innen umfassende Unterstützung,  
egal ob sie in der Psychosomatischen Medizin und Psy-
chotherapie, in der Psychiatrie und Psychotherapie, in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder 
auch in einem anderen Primärgebiet mit dem Zusatztitel 
Psychotherapie oder Psychoanalyse tätig oder auf dem 
Weg dorthin sind. 
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ZUR VERORDNUNG VON ERGOTHERAPIE UND PSYCHATRISCHER HÄUSLICHER KRANKENPFLEGE
STAND: DEZEMBER 2020, OHNE GEWÄHR   |   NUR FÜR MITGLIEDER

BVVP 
INFO KOMPAKT

Dezember 2020 – nur für unsere Mitglieder

ZUR VERORDNUNG VON ERGOTHERAPIE UND  
PSYCHIATRISCHER HÄUSLICHER KRANKENPFLEGE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung wurden auch die Befugnis-
se der Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) 
erweitert. So können diese ab 1. Januar 2021 auch Ergotherapie verordnen. Voraussetzung ist, dass psychische 
Erkrankungen beziehungsweise bestimmte Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder Entwicklungs-
störungen vorliegen. Auch psychiatrische häusliche Krankenpflege darf künftig von PP und KJP verschrieben 
werden. Was damit genau auf Sie zukommt und was es alles zu beachten gilt, erläutern wir Ihnen in  
dieser aktuellen Info-Kompakt-Ausgabe.

1. VERORDNUNG VON ERGOTHERAPIE

Ärztlichen PsychotherapeutInnen war es schon immer möglich, Ergotherapie zu verordnen. Jetzt gilt dies auch 
für Psychologische und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen.

Die Ergotherapie ist einer der fünf Heilmittelbereiche und benötigt dementsprechend eine Heilmittelverord-
nung. PatientInnen haben Anspruch darauf, wenn sie medizinisch notwendig ist. Dies kann bei psychischen 
Erkrankungen, bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems und bei Entwicklungsstörungen gegeben sein.

Die Grundlage bildet die Heilmittelrichtlinie mit dem Heilmittelkatalog. Hier wird vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss G-BA festgelegt, bei welchen Erkrankungen welches Heilmittel zulasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung verordnet werden darf.

EBM 2021   INFO-PAKET LIGHT   |  STAND 06.05.2021–1– EBM 2021   INFO-PAKET LIGHT   |  STAND 06.05.2021–1– 

EBM 2021
INFO-PAKET FÜR PSYCHO -

THERAPEUT*INNEN

EBM 2021
INFO-PAKET FÜR PSYCHO -

THERAPEUT*INNEN
Stand: Mai 2021

KOOPERATIONSFORMEN 
FÜR PSYCHOTHERAPIE-

PRAXEN

6/2018www.bvvp.de

www.bvvp.de14,80 €

PSYCHOTHERAPIE  
IN POLITIK UND PRAXIS 
Das Magazin des Bundesverbands  
der Vertragspsychotherapeuten e.V.

03/2020PPP
Mehr als die Hälfte gut: 
Der lange Weg zur  
Integration.
Ein Interview

Wie arbeiten eigentlich  
SystemikerInnen?
Ein Erfahrungsbericht

Systemische 
                Therapie – 
    Ziel erreicht?

www.bvvp.de14,80 €

PSYCHOTHERAPIE  
IN POLITIK UND PRAXIS 
Das Magazin des Bundesverbands  
der Vertragspsychotherapeuten e.V.

04/2020PPP
Prof. Benecke: „QS, die  
nicht Sanktionierung  
bedeutet“

Umfrage: Gruppentherapie 
in Zeiten von Corona

             Qualitätssicherung 
in der Psychotherapie

www.bvvp.de14,80 €

PPP
PSYCHOTHERAPIE  
IN POLITIK UND PRAXIS 
Das Magazin des Bundesverbands  
der Vertragspsychotherapeuten e.V.

01/2021

Psychotherapie  
in Zeiten  

 der Pandemie

EXPERTINNENGESPRÄCH 
Ambivalenzen aushalten –  
Kommunikation in der Krise

BVVP-UMFRAGE 
Kinder und Jugendliche 
leiden massiv


